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Vor allem die Inhaftierung des Beschuldigten-macht die Ent
scheidung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
zu einer öffentlichkeitswirksamen und häufig auch politisch 
brisanten Maßnahme, insbesondere wenn sie sich unmittelbar 
gegen vom Gegner organisierte und inspirierte feindliche 
Kräfte richtet. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in 
die Entscheidungsfindung über die Einleitung eines Ermittlungs- 
verfahrens durch die dafür zuständigen Leiter im MfS im Regel
fall auch die Entscheidung darüber einzubeziehen, gegen den 
Beschuldigten einen Haftbefehl zu beantragen oder nicht.
Wir haben uns daher mit gleicher Gründlichkeit mit den 
strafverfahrensrechtlichen Voraussetzungen für das Erwirken 
der Untersuchungshaft auseinanderzusetzen.
Bekanntlich sind gemäß G 122 (!) StPO dringende Verdachts o ründe
gegen den Beschuldigten die grundlegende. aussetzuno für die
Anordnung der Untersuchungshaft in tat^^l-ircher Hinsicht ._
Auch zu dieser st rafverfahrensrechtlich:efn Kategorie gibt es 
in der einschlägigen Litera tur/Cind in Lehrmaterialien der
Hochschule des MfS ausführj.4.ci
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Im Interesse der einheitlichen Orientierung der Untersuchungs
praxis halten wir jedoch folgende Hervorhebungen für erforder
lich:

1. Dringende Verdachtsgründe sind immer personenbezoqen.
Die vorliegenden überprüften Informationen dürfen deshalb 
nicht nur das straf rechtlich relevante Geschehen betreffen, 
sondern müssen sich stets auch auf die Identität des Be
schuldigten mit dem vermutlichen Täter sowie auf die 
Tat - Tätei— Beziehungen erstrecken.
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